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Beispiel http://blog.beck.de/



http://www.marktplatz-recht.de/



Angebote



Frage und Antwort



Gerichtsbewertung



Landgericht Hamburg, Urteil vom 18. Mai 2012, 

Az.: 324 O 596/11 - Volltext des Urteils als PDF unter

http://bit.ly/KUzpee



Google+







https://twitter.com/#!/thomaslapp





Themen der Einträge

 Aktuelle Rechtsprechung, Gesetzgebung, Gesetzesvorhaben

 Aktuelle Erlebnisse (Vorträge, Diskussionen, aber auch vor 

Gericht)

 Politik, Sport, Kultur etc.

 Privates, Persönliches, Banales

 Frage: selbst texten, einen Experten ernennen oder externe 

Unterstützung von Journalisten beiziehen



Chance: Werbung / Netzwerkpflege

 Schnelle, unmittelbare Darstellung der Persönlichkeit und 

der fachlichen Kompetenzen

 Gute Sichtbarkeit in Suchmaschinen

 Multiplikation über Follower, Gefällt mir, + etc.

 Modernes Image

 Kompetenz im Umgang mit sozialen Medien



Chance: Information / Austausch

 Schnelle Information über aktuelle Ereignisse

 Kollegiale Kooperation beispielsweise bei Massenverfahren 

(Abmahnungen, Geldanlage etc.)



Gebot der Sachlichkeit

 Alle Äußerungen der Rechtsanwälte müssen den 

berufsrechtlichen Pflichten genügen

 Vertrauen der Bevölkerung in die Anwaltschaft insgesamt 

darf und in den einzelnen Anwalt soll nicht gefährdet werden

 Beleidigungen, falsche Tatsachenbehauptungen etc. sind 

tabu

 Seriöses Dienstleistungsmarketing ist stets erlaubt



Problem: Verlinkungen

 Hyperlinks machen die einzelnen Mitteilungen interessanter

 Hyperlinks müssen aber kontrolliert werden, damit

 Keine Verknüpfung mit unsachlichen Inhalten 

(einschließlich Straftaten)erfolgt

 Keine Urheberrechte oder sonstigen Rechte verletzt 

werden



Mandant als Freund/Follower/…

 Mandanten können Freunde, Freunde und Follower können 

Mandanten werden …

 Gegner und gegnerische Rechtsanwälte ebenfalls …

 Rechtsanwälte müssen für mandatsbezogene 

Kommunikation dafür geeignete Kanäle verwenden

 Verbindung über soziale Medien darf weiter bestehen, Sie 

treten ja auch nicht aus dem Sportverein aus …



Geheimhaltungspflichten

 Soziale Medien sind exhibitionistische Medien

 Verschwiegenheit ist wichtigstes Gut der Anwaltschaft

 weltweite Öffentlichkeit und Auswertung durch 

Suchmaschinen (Vergleich: Gespräch in der Öffentlichkeit)

 Broken Promises of Privacy (Paul Ohm): http://bit.ly/m7MD3

Anonymität ist schwer zu erhalten 

 Mandant, Gegner und Gegenanwalt können mitlesen



Ausnahme: bewusste Öffentlichkeit

 Soziale Medien können in geeigneten Fällen auch ganz 

bewusst eingesetzt werden. Beispiele: 

 Eintrag im Wikipedia und Diskussion in der Wikipedia 

statt einstweiliger Verfügung

 Abmahnungen durch Jack Wolfskin, PR-Desaster

 Zusammenarbeit mit PR-Agentur ratsam



Recht auf Vergessen?

 Das Internet, soziale Medien, Suchmaschinen vergessen 

nicht, was einmal veröffentlicht wurde.

 http://archive.org/index.php (das Gedächtnis des Internet)

 Facebook speichert auch gelöschte Daten 

http://bit.ly/ow3klf
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